
Stand: 01.04.2021 

 

Informationen für die Besucher*innen der 

stationären Jugendhilfe in Borsdorf 

 

Liebe Besucher*innen der stationären Jugendhilfe Borsdorf, 

 

zum Schutz der Gesundheit der uns 

anvertrauten Menschen und unserer 

Mitarbeiter*innen bitten wir Sie folgende 

Regeln unbedingt zu beachten: 

 

 

 Verbot des Betretens bei Corona-Symptomen wie 
Husten, Fieber, Atembeschwerden usw. oder wenn Sie 
in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit Corona 
infizierten Person hatten 

 Verbot des Betretens der Wohngruppen im 1., 2. und 3. 
Obergeschoss 
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 Zutritt nur nach Vorlage eines gültigen Nachweises über 
ein negatives Testergebnis (Corona-Antigen-
Schnelltest), der nicht älter als 24 Stunden sein darf  

 Zutritt und Aufenthalt nur im Erdgeschoss 

 Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-
Bedeckung (FFP2- oder OP-Maske) bei Betreten und 
Aufenthalt in der Einrichtung 

 Beachtung der Abstandsregelung von 1,5 m 

 Händehygiene (Waschen bzw. Desinfektion)  Bitte 
benutzen Sie die Besuchertoilette im Erdgeschoss 

 vorherige, telefonische Anmeldepflicht für Besucher 

 Personenbegrenzung für Besuch auf maximal 3 Besucher 
gleichzeitig 

 An- und Abmeldepflicht bei Betreten / Verlassen der 
Einrichtung 

 Ausfüllen der Selbstauskunft zur Nachverfolgbarkeit bei 
Infektionen 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

die Einrichtungsleitung 

 

 

 

 


